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EINLADUNG zur a. o. Gemeindeversammlung der Gemeinde Beromünster am
16. März 2020, 19.00 Uhr, Lindenhalle Gunzwil

TRAKTANDEN
Gesamtrevision der Ortsplanung Beromünster
1. Orientierung
2. Behandlung der nicht gütlich erledigten Einsprachen
3. Beschlussfassung (Schlussabstimmung) über die revidierte Ortsplanung

BEMERKUNGEN
Stimmberechtigt für diese Gemeindeversammlung sind alle stimmfähigen Schweizerinnen und 
Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit 
unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten 
werden und spätestens am 11. März 2020 ihren politischen Wohnsitz in Beromünster geregelt 
haben.
Das Stimmregister sowie die Akten und Unterlagen zu den einzelnen Traktanden der 
Gemeindeversammlung liegen während der gesetzlichen Frist bei der Gemeindeverwaltung 
Beromünster zur Einsichtnahme auf oder können unter www.beromuenster.ch heruntergeladen 
werden.
Die Kurzbotschaft zu dieser Gemeindeversammlung wird in alle Haushaltungen der Gemeinde 
Beromünster zugestellt. Weitere Exemplare können bei der Gemeindeverwaltung Beromünster 
bezogen werden.
Wir laden Sie herzlich ein, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. 
Beromünster, 14. Februar 2020
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